
D
er Bundesgerichtshof
(BGH) hat kürzlich ent-
schieden, dass S-Bahn-

Leistungen ausgeschrieben wer-
den müssen. Damit beendet er
denseit langemwährendenStreit
um einmögliches vergaberechtli-
ches Sonderregime für Auftrags-
vergaben im Schienenpersonen-
nahverkehr. Die Entscheidung
kann dazu beitragen, dass auf
dem von DB Regio beherrschten
Markt des Schienennahverkehrs
ein frischer wettbewerblicher
Windwehenwird.

Auslöser der Entscheidung
war ein von dem DB-Konkurren-
ten Abellio angestrengtes verga-
berechtliches Nachprüfungsverfahren. Abellio
störte sich daran, dass der Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr (VRR) und DB Regio sich 2009
darauf verständigt hatten, einen seit 2004 be-
stehenden Vertrag über S-Bahn-Leistungen
über das ursprüngliche Vertragsende 2018 hi-
naus bis 2023 zu verlängern. Abellio hielt die
Vertragsverlängerung wegen einer fehlenden
Ausschreibung für unwirksamund rief die Ver-
gabekammerMünster an. Diese und das Ober-
landesgericht Düsseldorf gaben Abellio recht
und erklärten den Änderungsvertrag für un-
wirksam. Da das Oberlandesgericht von einer
Entscheidung des Oberlandesgerichts Bran-
denburg von 2003 abweichen wollte, legte es
denStreit demBGHzurEntscheidungvor.

Inhaltlichging es zunächst umdieFrage, obdas
ältere Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) als
spezielleres Gesetz das jüngere, im Gesetz ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ent-
haltene Vergaberecht verdrängt. In Paragraf 15
Absatz 2 AEG heißt es, dass Leistungen im
Schienenpersonennahverkehr ausgeschrieben
werden können – „können“, nicht „müssen“.
DagegengehtdasGWBdavonaus, dass öffentli-
che Aufträge grundsätzlich ausgeschrieben
werden müssen, wenn kein im Vergaberecht
selbst geregelter Ausnahmetatbestand ein-
greift. Der VRR und DB Regio argumentierten,
dass das AEG als spezielleres Gesetz das allge-
meinere GWB verdränge. Der BGH sieht keine
solche Spezialität. Es sei auch nicht erkennbar,
dass der Gesetzgeber wollte, dass das Eisen-
bahnrecht dem Vergaberecht vorgeht. Damit
verdrängt das neuere GWB das ältere AEG. Pa-

ragraf 15 Absatz 2 AEG steht der
Anwendung des Vergaberechts
folglichnicht entgegen.

Der BGH prüfte mögliche wei-
tere Ausnahmen vom Vergabe-
recht. Zunächst stellte er fest,
dass der Änderungsvertrag keine
vom Vergaberecht freigestellte
Dienstleistungskonzession ist.
Kennzeichnend dafür ist, dass
derKonzessionär einenwesentli-
chenTeil deswirtschaftlichenRi-
sikos übernimmt. Dies ist nach
demÄnderungsvertrag nach Auf-
fassung des BGH nicht der Fall,
da DB Regio vom VRR einen öf-
fentlichen Zuschuss von 64 Pro-
zent erhalten sollte. Da der

S-Bahn-Verkehrüberall inDeutschlandeinZu-
schussgeschäft ist, ist diese Feststellung für
alle S-Bahn-Verträge von Bedeutung. Schließ-
lich hält der BGH auch die in Paragraf 4 Absatz
3Nr. 2derVergabeverordnungenthaltenenVo-
raussetzungen für eine ausnahmsweise zuläs-
sige freihändige Vergabe nicht für gegeben. Da-
mit steht fest, dass der Änderungsvertrag nicht
ohne Ausschreibung hätte vergeben werden
dürfen und unwirksam ist. Sollte der VRR ihn
erneut vergeben wollen, müsste er das unter
BeachtungdervergaberechtlichenRegeln tun.

Die Beteiligten an dem Nachprüfungsverfah-
ren hatten noch versucht, die Entscheidung
durch einen Vergleich abzuwenden; DB Regio
war bereit, Abellio einige S-Bahn-Linien abzu-
treten. Das Bundeskartellamt kündigte darauf-
hin die Einleitung von Verfahren wegen des
Verdachts desAbkaufs vonWettbewerb an.Der
BGH hat die Weichen bei der Vergabe von
S-Bahn-Leistungen also zunächst auf mehr
Wettbewerbgestellt.DirektvergabenaneinUn-
ternehmen – bisher meist DB Regio – sind
grundsätzlichnichtmehrzulässig.

Eskönnte allerdings sein, dassdieDirektver-
gabe ohne Ausschreibung bald wieder zulässig
ist. Nach der ÖPNV-Verordnung der EU (VO
1370/2007) ist eine Direktvergabe erlaubt, so-
fern nationales Recht nicht entgegensteht.
Zwar steht in Deutschland nationales Recht
entgegen, der deutsche Gesetzgeber hätte es
aber inderHand, dies zuändern.
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Ein Urteil des BGH zum Vergaberecht stärkt die Konkurrenten von DB Regio. IHK Schwarzwald-Baar

Antworten zu Japan
Die Naturkatastrophe und der nu-

kleare Störfall in Japan haben in der

Wirtschaftsregion Schwarzwald-

Baar-Heuberg große Betroffenheit

ausgelöst. Für die regionaleWirt-

schaft sind die Auswirkungen des De-

sasters augenblicklich noch nicht ab-

sehbar. Nach Erkenntnis der IHK sam-

meln die Betriebemit Japanbezug im

Moment noch Informationen, um die

Lage qualifiziert bewerten zu können.

Einen speziellen Service bietet hier

landesweit die IHK in Stuttgart. Der

dort 2009 eingerichtete „Help Desk

Japan“ gibt unter Telefon: 07 11/

20 05-2 36, Fax: -2 36 oder E-Mail:

matthias.gaugler@stuttgart.ihk.de

auf aktuelle Fragen zur Lage in Japan

Antworten. AufWunsch werden

diese auch direkt an die Auslandshan-

delskammerweitergeleitet. StZ

IHK Region Stuttgart

Sicherheit im Betrieb
Um im immer härter werdenden glo-

balenWettbewerb zu bestehen, müs-

sen RisikenwieWirtschaftsspionage,

Produktsabotage, Markenpiraterie

und Korruption imUnternehmen

rechtzeitig erkannt und entschärft

werden. Die IHK Region Stuttgart in-

formiert am 24.März 2011 von 10 Uhr

bis 15 Uhr kleine undmittlere Be-

triebe über Sicherheitsrisiken und ge-

eignete Vorbeugemaßnahmen. Nam-

hafte Experten aus deutschen Unter-

nehmen erläutern unternehmensrele-

vante Sicherheitsthemen. Die Veran-

staltung ist kostenfrei und findet statt

im Internationalen Congresscenter

(ICS) derMesse Stuttgart, RaumC 5.

Anmeldungen unter der Telefonnum-

mer 07 11/20 05-3 06 oder online un-

ter www.stuttgart.ihk.de, Dok.-Nr.

V17543053. StZ

Der S-Bahn-Wettbewerb wird belebt

KeinVorrang fürdasEisenbahnrecht

DasBundeskartellamtschreitet ein
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für ganz Baden-Württemberg.
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